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Der Zweckverband 
Schönbuchbahn informiert:              

Strecke der Schön-
buchbahn wegen Bauarbeiten gesperrt
Kein Bahnverkehr vom 30.08. – 07.09.2014
Schienenersatzverkehr zwischen Böblingen 
und Holzgerlingen Buch

Wegen Bauarbeiten wird die Schönbuchbahn zwi-
schen Böblingen und Dettenhausen von Samstag, 30. 
August, bis Sonntag, 7. September 2014, gesperrt. 
Das teilt der Zweckverband Schönbuchbahn mit. Für 
Fahrgäste zwischen Holzgerlingen Buch und Böblin-
gen wird demnach ein Busersatzverkehr eingerichtet. 
Diese Busse bedienen die Ersatzhaltestellen Buch, 
Bahnhof und Germanenstraße in Holzgerlingen und in 
Böblingen die Tübinger Straße. Fahrgäste in Böblingen 
werden gebeten, auf den Stadtverkehr umzusteigen.

Kein direkter Ersatzverkehr für Dettenhausen 
und Weil im Schönbuch
Wegen der gleichzeitigen Sperrungen der Bundestra-
ße B 464 und der Ortsdurchfahrt Weil im Schönbuch 
kann der Ersatzverkehr nicht für Weil im Schönbuch 
und Dettenhausen angeboten werden, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Zweckverbandes. Fahrgäste 
aus Weil im Schönbuch werden deshalb gebeten die 
Buslinie 756 zu nutzen, die bis Weil im Schönbuch-
See verlängert wird. Sie können dann in Holzgerlin-
gen am Bahnhof in den Ersatzverkehr bis Böblingen 
umsteigen. Fahrgäste aus Dettenhausen nehmen die 
Buslinien 826 und 828 bis Waldenbuch Postamt und 
steigen dort in die Buslinie 760 Richtung Böblin-
gen um. Abends fahren ab Holzgerlingen Bahnhof 
um 20:49, 22:49 und 00:49 Uhr Kleinbusse nach Weil 
im Schönbuch-See und Dettenhausen - außer in den 
Nächten von Sonntag auf Montag. 

Der Fahrplan ist an den betroffenen Haltestellen der 
Schönbuchbahn und an den Bus-Ersatzhaltestellen 
ausgehängt. Die Änderungen sind zudem in der elek-
tronischen Fahrplanauskunft des VVS eingepflegt. Zu-
dem ist der Fahrplan im Internet auf den Seiten des 
Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (www.vvs.de), 
des Zweckverbandes Schönbuchbahn (www.schoen-
buchbahn.de) und der Württembergischen Eisenbahn-
Gesellschaft (www.weg-bahn.de) abrufbar. Der Zweck-
verband Schönbuchbahn und die Württembergische 
Eisenbahn-Gesellschaft bitten um Verständnis für die 

notwendigen Instandsetzungsarbeiten der Gleisanla-
gen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen. 
Während der Streckensperrung werden in mehreren Ab-
schnitten Gleisbauarbeiten durchgeführt. Dazu kommt 
eine so genannte Gleisstopfmaschine zum Einsatz. Mit 
dieser werden die Gleise angehoben, gerichtet und 
der Schotter verdichtet. Auf Grund der hohen Tempe-
raturen können diese Arbeiten größtenteils nur nachts 
ausgeführt werden, weil sich die Gleise tagsüber ver-
ziehen würden. Die Gleisstopfarbeiten finden in diesem 
Jahr im Stadtgebiet Böblingen zwischen dem Maure-
ner Weg und der Schönbuchstraße statt. Im weiteren 
Verlauf der Schönbuchbahn werden Gleisstopfarbeiten 
zwischen Zimmerschlag und Holzgerlingen Nord sowie 
im Bereich von Weil im Schönbuch durchgeführt. Es 
kann dabei an Wochenenden und nachts zu baube-
dingten Beeinträchtigungen kommen. Die Gleisbauar-
beiten sind notwendig und konnten auch angesichts 
der Einschränkungen im Straßenverkehr nicht verscho-
ben werden. Sie können nur während einer Strecken-
sperrung durchgeführt werden, die auf die geringste 
mögliche Zeitdauer beschränkt wurde.  

Seitens der Gemeinde wurde versucht, eine Verschie-
bung der Arbeiten dahingehend zu erreichen, dass 
diese erst nach Fertigstellung der Arbeiten an der 
B 464 Holzgerlingen/Weil im Schönbuch durchgeführt 
werden. Leider konnte das Landratsamt Böblingen trotz 
intensiver Bemühungen davon nicht überzeugt werden.

Problemstoffsammel-
stelle bei Kläranlage

Anlieferungsmöglichkeit  
auch in der Ferienzeit

Wenn Sie die Ferienzeit zur Entrümpelung nutzen 
möchten, und Sie dabei auf Problemstoffe, also 
Schadstoffe und Gifte stoßen, die wegen ihrer Ge-
fährlichkeit gesondert entsorgt werden müssen, dann 
sind die Problemstoffsammelstellen des Zweckverban-
des Abfallverwertung die richtigen Adressen für Sie.
In Dettenhausen finden Sie die Problemstoffsammel-
stelle bei der Kläranlage im Schaichtal kurz nach dem 
Wanderparkplatz. Diese ist freitags von 15:00 – 17:00 
Uhr geöffnet. Aktuelle Änderungen werden im Amts-
blatt und unter www.zav-rt-tue.de bekannt gegeben.
Bei den Problemstoffsammelstellen können Prob-
lemstoffe aus privaten Haushalten in Kleinmengen 
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gesetzliche Regelungen für den Einsatz von Geräten 
und Maschinen und damit auch für den Betrieb von 
Rasenmähern.

Die Rechtslage und die Betriebszeiten
Wie viel Lärm wo und vor allem wann erlaubt ist, re-
gelt ausführlich eine EU-Vorschrift. Denn der deutsche 
Gesetzgeber hat eine EU-Richtlinie zum Thema Lärm 
in deutsches Recht umgesetzt, und zwar in einer Ge-
räte- und Maschinenlärmschutzverordnung (kurz 32. 
Bundesimmissionsschutzverordnung). Im Detail ist darin 
geregelt, wann die 57 dort genannten Geräte und Ma-
schinen eingesetzt werden dürfen, etwa der Rasenmä-
her, die Heckenschere oder der Bohrer. Auch die im 
Privatgebrauch nicht unbedingt alltägliche Motorhacke 
oder Straßenfräse sind aufgeführt.
Für Wohngebiete gelten zunächst einmal folgende zeitliche 
Einschränkungen: Die meisten der 57 genannten Geräte 
und Maschinen dürfen an Sonn- und Feiertagen gar nicht, 
an Werktagen nicht in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr im 
Freien betrieben werden. Für einige besonders lautstarke 
Geräte und Maschinen gelten weitere Einschränkungen: 
Sie dürfen an Werktagen nur zu bestimmten Zeiten be-
trieben werden, und zwar von 9 Uhr bis 13 Uhr und 15 
Uhr bis 17 Uhr. Das gilt etwa für Freischneider, Grast-
rimmer (also herkömmliche Benzinrasenmäher), Graskan-
tenschneider, Laubbläser und Laubsammler. Tragen diese 
Geräte indes das grün-blaue EU-Umweltzeichen (Pflanze 
mit EU-Sternen), so entfallen die besonderen Einschrän-
kungen - sie können dann wie die anderen Gerätschaften 
an Werktagen (dazu gehört auch der Samstag) von 7 bis 
20 Uhr durchgehend betrieben werden. 

Mit Muskelkraft darf man auch nachts den Rasen mähen 
Wer noch von Hand den Rasen mäht, also mit Muskel-
kraft, braucht sich um die Zeiten gar nicht zu kümmern. 
Denn laut EU-Richtlinie sind nur solche Rasenmäher 
gemeint, die mittels eines Verbrennungs- oder Elektro-
motors betrieben werden. Für diese gelten zudem seit 
2006 Lärmgrenzwerte von 94 und 103 Dezibel je nach 
Nutzleistung. Das betrifft aber nur die Hersteller, die 
solche Geräte neu auf den Markt bringen. Der Hand-
mäher kann also auch nachts loslegen, ohne zumindest 
mit der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung in 
Konflikt zu kommen. Unabhängig davon gelten jedoch 
die nachbarrechtlichen Schutzbestimmungen nach dem 
Nachbarrechtsgesetz und dem BGB.

Keine abweichende Regelung 
in der örtlichen Polizeiverordnung
Der Gemeinderat hat sich bewusst dafür entschieden, 
von den gesetzlichen Vorgaben in der Geräte- und Ma-
schinenlärmverordnung keine abweichende Regelung in 
der örtlichen Polizeiverordnung zu treffen.

Mit dem Nachbarn reden 
Bei vielen Nachbarrechtsstreitigkeiten kann das Problem 
durch Gespräche auch ohne die Bemühung von Polizei, 
Anwalt oder Gerichten aus der Welt geschafft werden. Als 
vom Lärm Betroffener sollte man im Interesse des nachbar-
schaftlichen Miteinanders deshalb zunächst das Gespräch 
mit dem Nachbarn suchen. Denn vielleicht ist ihm nur 
bislang die Rechtslage nicht bekannt gewesen und er wird 
sich zukünftig beim Einsatz seines Maschinenparks im hei-
mischen Garten – so wie man selbst beim Mähen des ei-
genen Rasens - an die gesetzlichen Bestimmungen halten.

(je 10 l oder 10 kg) gebührenfrei abgegeben werden. 
Dies gilt auch für Energiesparlampen/Leuchtstoffröhren 
und Wertstoffe wie Elektrokleingeräte (Kantenlänge bis 
ca. 20 cm), Speiseöle, Speisefette und Korken. Prob-
lemstoffe aus dem Gewerbe sind ausgeschlossen! Be-
triebe, Dienstleister, freiberuflich Tätige sowie öffentliche, 
kirchliche und soziale Einichtungen müssen sich an Ent-
sorgungsfirmen wenden. Anzuliefern sind Problemstoffe 
in der Orginalverpackung oder unvermischt und in fest 
verschlossenen, beschrifteten Gefäßen. 

Nicht angenommen werden:
-  Dispersionsfarben (eintrocknen lassen, verdicken und zum Restmüll)

-  Motoröle (zum Kfz-Bedarf oder gebührenpflichtig zum Wertstoff-

hof Reutlingen-Schinderteich des ZAV)

-  Druckgasbehälter (Gasflaschen/Kartuschen zum Fachhandel, z. 

B. Fa. Hans Mast GmH, Tübingen)

-  Explosive Stoffe (z. B. Feuerwerkskörper über Nacht in Wasser 

eingeweicht und in Plastiktüte verpackt zum Restmüll)

Ruhestörungen 
durch Rasenmäher 
müssen nicht sein

Bitte gesetzliche  
Ruhezeiten beachten!

Die warme Jahreszeit ist auch die Zeit der Rasenmäher, 
die in den Gärten vor sich hin brummen. Mit der Ruhe 
im eigenen Garten ist es dann vorbei, wenn ein Nachbar 
seinen Rasenmäher in Betrieb nimmt. Da der monotone 
Lärm von vielen als störend empfunden wird, gibt es 

Herzlichen Glückwunsch
Frau Katharina Müller, wohnhaft in der Steinstraße 24,
vollendet am 21.08.2014 ihr 90. Lebensjahr.

Herr Heinz Aberle, wohnhaft in der Stellestraße 26, 
vollendet am 21.08.2014 sein 81. Lebensjahr.

Herr Günter Golle, wohnhaft in der Franzentraße 27, 
vollendet am 21.08.2014 sein 74. Lebensjahr.

Frau Ute Langenkamp, wohnhaft in der Uhlandstraße 20, 
vollendet am 21.08.2014 ihr 74. Lebensjahr. 

Herr Egon Kopp, wohnhaft in der Karl-Benz-Straße 41, 
vollendet am 22.08.2014 sein 83. Lebensjahr.

Herr Baldur Morr, wohnhaft im Katharinenweg 8, 
vollendet am 23.08.2014 sein 72. Lebensjahr.

Herr Heinz Schnerring, wohnhaft in der Lindenstraße 20, 
vollendet am 23.08.2014 sein 70. Lebensjahr.

Herr Helmut Bauer, wohnhaft in der Hölderlinstraße 8/1, 
vollendet am 26.08.2014 sein 75. Lebensjahr.

Die Gemeinde gratuliert den Jubilaren recht herzlich 
und wünscht ihnen für die weitere Zukunft alles Gute.

Thomas Engesser
Bürgermeister
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Dienstzeiten der Ortsbehörde  
für die Rentenversicherung

Bis zum 11.09.2014 können bei der Ortsbehörde Detten-
hausen keine Termine für Angelegenheiten der gesetzli-
chen Rentenversicherung vereinbart werden. 
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Re-
gionalzentrum Reutlingen, Tel. 07121/20370.
Ab 16.09.2014 können wieder dienstags und donners-
tags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr Termine unter der 
Telefonnummer 126-34 vereinbart werden. 

Deutsche Rentenversicherung informiert   

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg erweitert 
kostenloses Angebot: 
Unter 0800 1017100: Alle Infos zur Mütterrente

Ab Montag, 18. August 2014, versendet die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg rund 
600.000 Rentenbescheide zur neuen Mütterrente. Darin 
steht, wie sich das am 1. Juli 2014 in Kraft getrete-
ne Rentenpaket auf die Rente konkret auswirkt. In der 
Regel werden entstandene Nachzahlungen parallel dazu 
vom Postrentenservice überwiesen.
Die DRV Baden-Württemberg rechnet in diesem Zu-
sammenhang mit einem erhöhten Informationsbedarf der 
Rentnerinnen und Rentner. Um Fragen rund um den 
neuen Bescheid zur Mütterrente ohne lange Wartezeiten 
und direkt beim gesetzlichen Rentenversicherungsträger 
zu beantworten, richtet die DRV Baden-Württemberg ab 
18. August ein neues, kostenloses Servicetelefon für 
Ratsuchende ein, die speziell Fragen zur Mütterrente 
haben. Unter der Sonderrufnummer 0800 1017100 sind 
montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags 
von 8 bis 12 Uhr direkt die qualifizierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der DRV Baden-Württemberg am 
Telefon.

Hintergrund-Info für die Presse:
Die häufigsten Fragen und Antworten rund um die neue 
Mütterrente hat die DRV Baden-Württemberg bereits vor-
ab zusammengestellt:

1. Was ist die Mütterrente?
Am 1. Juli 2014 ist das Rentenversicherungs-Leistungs-
verbesserungsgesetz in Kraft getreten. Mit dem Begriff 
Mütterrente ist eine bessere rentenrechtliche Anerken-
nung von Erziehungszeiten für Kinder gemeint, die vor 
1992 geboren wurden. Bislang konnten für sie bis zu 
einem Jahr Kindererziehungszeit berücksichtigt werden. 
Ab 1. Juli 2014 werden für diese Kinder zwei Jahre Kin-
dererziehungszeiten angerechnet. Dadurch können sich 
Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten 
erhöhen oder erstmals ein Anspruch auf solche Renten 
entstehen.

2.  Wie wirkt sich die Mütterrente auf die Rentenhöhe aus?
Bestand am 30. Juni 2014 Anspruch auf eine Rente, 
wird diese für jedes vor 1992 geborene Kind pauschal 
um einen zusätzlichen Entgeltpunkt erhöht. Das ent-

spricht vom 1. Juli 2014 an regelmäßig einer Erhöhung 
der Bruttorente von 28,61 Euro im Westen und 26,39 
Euro im Osten. Davon werden aber gegebenenfalls Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen. 
Eventuell fallen auch Steuern an.

3.  Wie erhält man die Mütterrente, wenn man schon 
Rentner ist? Wann wird sie ausbezahlt?

Wer am 30. Juni 2014 bereits eine Rente bezieht, bei 
der Kindererziehungszeiten für ein vor 1992 geborenes 
Kind berücksichtigt wurden, erhält die Mütterrente ohne 
Antrag. Bei den zum 1. Juli 2014 versandten Renten-
anpassungsmitteilungen war die neue Mütterrente noch 
nicht berücksichtigt. Der Postrentenservice wird die Müt-
terrente für die Monate Juli bis September in einer Sum-
me ab 18. August 2014 den Rentnerinnen und Rentnern 
auszahlen, deren Rente vor dem 1. April 2004 begonnen 
hat. Mit der Oktoberrente wird sie dann monatlich zu-
sammen mit der Rente überwiesen.
Rentenbezieher, deren Rente erstmalig nach dem 31. 
März 2004 begonnen hat, erhalten ab 18. August 2014 
eine Einmalzahlung der Mütterrente für die Monate Juli 
und August. Bei ihnen enthält dann die Septemberrente 
bereits den kompletten Zahlbetrag inklusive Mütterrente.

4.  Wie erhält man die Mütterrente, wenn man noch 
keine Rente bezieht?

Wer am 30. Juni 2014 noch keinen Rentenanspruch hat 
und bereits die Berücksichtigung der Kindererziehungs-
zeiten beantragt hat, braucht ebenfalls nicht von sich 
aus tätig zu werden. Hier sind die Kindererziehungszei-
ten bereits im Rentenkonto gespeichert. In diesen Fällen 
prüft die DRV die Berücksichtigung der Mütterrente au-
tomatisch und speichert die weiteren Kindererziehungs-
zeiten im Versicherungskonto nach.
Etwas anderes gilt für Personen mit Kindern, die bislang 
noch keine Zeiten der Kindererziehung bei der Renten-
versicherung geltend gemacht haben und für die daher 
auch noch keine Kindererziehungszeiten im Rentenkonto 
gespeichert sind. Sie sollten die Berücksichtigung der 
Kindererziehungszeiten für ihre Kinder beantragen. Damit 
wird auch die Berücksichtigung der Mütterrente geprüft.

5.  Wird die Mütterrente auf die Grundsicherung 
im Alter, auf Hinterbliebenenrenten, bei Pfändungen 
oder bei einem durchgeführten Versorgungs- 
ausgleich bei Scheidungen angerechnet?

Ja. Durch die Änderung der Rentenhöhe, können sich 
Leistungen von dritten Stellen oder Zuschläge durch den 
Versorgungsausgleich reduzieren.

6. Gibt es Mütterrente auch für Väter?
Ja. Mit dem Begriff »Mütterrente« ist eine Anerkennung 
von Erziehungszeiten für Kinder gemeint, die vor 1992 
geboren wurden. Das kann Mütter und Väter betreffen, 
je nachdem, wer die Kindererziehungszeiten in seinem 
Rentenversicherungskonto hat.

Den vorliegenden Text und weitere Informationen können 
Sie auf unseren Internetseiten unter
http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de abrufen.
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Geschwindigkeitsmessungen 
in Dettenhausen
Vom Landratsamt Tübingen werden regel-
mäßig Geschwindigkeitsmessungen in den 
Tempo-30-Zonen und an der 
L 1208 vorgenommen. 

Die Messergebnisse vom Juli 2014 sind nachfolgend 
aufgeführt.
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01.07.2014 
Schönbuchstraße 
14:45 – 16:45 Uhr 
 

 
 
30 

 
 
38 

 
 
89 

 
 
- 

 
 
- 

 

01.07.2014 
Tübinger Straße 
19:20 – 21:10 Uhr 
 

 
 
50 

 
 
62 

 
 
544 

 
 
5 

 
 
0,73 

 

01.07.2014 
Stuttgarter Straße 
06:50 – 10:20 Uhr 
 

 
 
50 

 
 
79 

 
 
1361 

 
 
15 

 
 
1,10 

 

11.07.2014 
Karlstraße 
11:00 – 13:00 Uhr 
 

 
 
30 

 
 
35 

 
 
77 

 
 
- 

 
 
- 

 

15.07.2014 
Schönbuchstraße 
14:55 – 16:45 Uhr 
 

 
 
30 

 
 
39 

 
 
107 

 
 
- 

 
 
- 

 

15.07.2014 
Tübinger Straße 
17:25 – 21:20 Uhr 
 

 
 
50 

 
 
76 

 
 
1790 

 
 
21 

 
 
1,17 

24.07.2014 
Torstraße 
06:50 – 08:30 Uhr 
 

 
 
50 

 
 
58 

 
 
65 

 
 
- 

 
 
- 

24.07.2014 
Schönbuchstraße 
09:00 – 10:45 Uhr 
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90 

 
 
1 

 
 
1,11 

24.07.2014 
Karlstraße 
11:15 – 12:45 Uhr 
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36 

 
 
54 

 
 
- 

 
 
- 

28.07.2014 
Bahnhofstraße 
14:45 – 16:15 Uhr 
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38 
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- 

 
 
- 

28.07.2014 
Karlstraße 
16:35 – 17:35 Uhr 
 

 
 
30 

 
 
36 

 
 
43 

 
 
- 

 
 
- 

28.07.2014 
Tübinger Straße 
18:15 – 21:15 Uhr 
 

 
 
50 

 
 
72 

 
 
1015 

 
 
8 

 
 
0,78 

Gesamt: 
Zone 30 
Zone 50 

  
46 
79 

 
  588 
4775 

 
1 
47 

 
0,17 
0,98 

 
 
 Fundsachen
Damen Trekking Fahrrad, Marke RS bike, blaumetallic, 
Brillenglas, Herrenuhr, Kinderuhr

Abfuhrtermine und Öffnungszeiten
Biotonne Altpapier
Dienstag, 26.08.2014 Samstag, 30.08.2014
Dienstag, 02.09.2014

Problemstoffsammelstelle
Restmüll Freitag, 22.08.2014
Mittwoch, 03.09.2014 15:00 – 17:00 Uhr

Gelber Sack Häckselgut-Lagerplatz
Freitag, 29.08.2014 Montag - Samstag
Freitag, 12.09.2014 8:00 – 20:00 Uhr

Kindergarten-Info

Schönbuch-Kindergarten

50 Jahre Schönbuchkindergarten
Nach langen Reden, wie bei jedem Jubiläumsfest üblich, 
begann anschließend unser Sommerfest mit unseren 
Mini-Midi-Maxi Stars und einer wundervollen Aufführung 
mit Spruch und Gesang… trockene Augen blieben dabei 
aus…
Und trockene Klamotten leider auch… Unsere Gäste 
haben sich jedoch nicht von dem bisschen Regen ab-
schrecken lassen. Sie haben leckeren Gyros gegessen 
und dabei unseren Zauberer …… bewundert.

Wir vom Elternbeirat möchten uns als erstes bei Frau 
Markert-Weber und ihrem Erzieherinnen-Team bedanken, 
die mit einer Engelsgeduld dieses Fest geplant und auf 
die Beine gestellt haben. Wir hoffen dass euch unser 
Geschenk in Form eines neuen Schildes welches gegen-
über dem alten, das nach 50 Jahren ausgedient hat ein 
wenig zeitgemäßer erscheint und euch gefällt.
Danken möchten wir folgenden Firmen, Leuten, Insti-
tutionen die zum Gelingen dieses Festes beigetragen 
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haben: Fa. Neusser, Herrn Halder, Herrn Huber, Reise-
büro Kraft, Volksbank Dettenhausen und KSK Tübingen, 
Schützenhaus Breitenstein, Herrn Lustos, Edeka Mum-
mert, Florale Schmiede, Getränke Wizenmann, Bäckerei 
Veit, Bäckerei Wanner, Fortuna Apotheke und natürlich 
allen fleißigen Helfern an Kassen, Essens- und Geträn-
keausgaben, an den Spielstationen und Familie Schuller 
mit Funny, Cookie und Fly für die tolle Reitaktion.
Auf die nächsten 50 Jahre.
Panagiota Lustu-Zeh für den Elternbeirat

Notdienste

Notrufnummern
Polizei 110
Notruf (Feuerwehr u. Rettungsdienst/Notarzt) 112

Ärztlicher Notfalldienst
0711 6013060
Wochenende/Feiertage
Freitagabend und vor einem Feiertag ab 19 Uhr bis 23 
Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertag von 8 Uhr bis 23 Uhr ist 
die Notfallpraxis an der Filderklinik, Im Haberschlai 7, 
Filderstadt-Bonlanden besetzt.
Begeben Sie sich bitte ohne Voranmeldung dorthin, Sie be-
nötigen für den Notdienst Ihre Krankenversicherungskarte.
Wegbeschreibung zur Filderklinik ab Dettenhausen
In Waldenbuch bei der Tankstelle rechts nach Nürtingen, 
Ausschilderung zur Burkhardtsmühle folgen, dort links 
nach Filderstadt-Plattenhardt, am Ortseingang von Filder-
stadt-Plattenhardt geradeaus, Klinik auf der rechten Seite.
Montag bis Donnerstag
gilt für die Notfälle ab 19 Uhr die Vermittlung über die 
Leitstelle unter Tel. 0711 6013060
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie zur Vermitt-
lung des Hausbesuches die Leitstelle des Roten Kreuzes 
unter der Tel. Nr. 0711 6013060.

Notdienste der Kreisärzteschaft Tübingen
Rufbereitschaft von 19 bis 7 Uhr 07071 791071

Krankentransporte
07071 19222

Zahnärztlicher Notdienst
Zu erfragen unter Tel.-Nr. 01805 911670

Kinderärztlicher Notdienst
in der Kinderklinik, Kreiskrankenhaus Böblingen
Montag bis Freitag ab 19.30 Uhr
Samstag ab 9.00 Uhr
(keine Voranmeldung)

Diakoniestation
Diensthabende Pflegefachkraft, Telefon 6697-300

Polizeiposten und Freiwillige Feuerwehr
Polizeiposten Dettenhausen 07157 535220
Polizeirevier Tübingen 07071 972-8660
Feuerwehrkommandant E. Fritz 07157 65309
Stv. FW-Kommandant M. Burkhardt 07157 7054574
Stv. FW-Kommandant H. Mögle 07157 532089

Störungsdienste
Gas
EnBW 0711 28944250

Wasserrohrbruch
Ortsbauamt Dettenhausen 07157 126-50
Ammertal-Schönbuchgruppe07031 74240-0

Stromausfall
Stadtwerke Tübingen 07071 157-111


